
Grundschule Bienenbüttel Schulprogramm Baustein 5 August 2013 
 

 

Vertretungskonzept 
 

1. Situationsbeschreibung 
 

Die Grundschule Bienenbüttel wird seit 01.08.2010 als Verlässliche 
Grundschule geführt, d.h. dass die Kinder von 8.00 – 13.00 Uhr unterrichtet 
bzw. betreut werden. 

 Das Gebäude ist von 7.45 – 13.15 Uhr für den Vormittagsbetrieb geöffnet.  
Vertretungsunterricht wird erteilt, wenn Kolleginnen/ Kollegen aufgrund von 
Krankheit, Fortbildung oder sonstigen Dienstgeschäften oder bei begründeten 
Beurlaubungen fehlen. 

 
Der Vertretungsunterricht wird von Pädagogischen Mitarbeiterinnen (PM) 
erteilt, die aus dem zugewiesenen Budget für die Verlässliche Grundschule 
bezahlt werden. Dies ist bei planbaren Vertretungen möglich. Die Arbeit der 
PM wird durch Lehrkräfte angeleitet. Das Jahrgangsteam berät die PM und 
sorgt für geeignetes Lehrmaterial.  

 

2. Zuständigkeit 
 

Zuständig für den Vertretungsunterrichts ist die Konrektorin, die ihren Dienst 
um 7.15 Uhr beginnt. Krankmeldungen müssen möglichst frühzeitig 
telefonisch, abends bis 21.00 Uhr unter 05823-953196 oder morgens bis 
spätestens 7.30 Uhr im Sekretariat, erfolgen. 

 
3. Organisation 

 
Neben dem oben genannten Einsatz der PM sind folgende Maßnahmen 
möglich: 

 

 Auflösung der Fördermaßnahmen 

 Aufteilen einzelner Klassen der Jahrgänge 2-4 mit gezielten Aufgaben. Für die 

Aufteilung ist in jeder Klasse ein Plan von der Klassenlehrkraft zu erstellen, 

der gut sichtbar aushängt. 

 Nutzung der Sportförderstunden  

 Flexibler Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte: Einsatz in Springstunden 

 In den I-Klassen Einsatz der Förderschullehrkräfte im Klassenunterricht 

 Bei einem langfristigen Ausfall einer Lehrkraft wird bei der NLSchB eine 

„Feuerwehrstelle“ beantragt. 

 
4. Evaluation  

 
Die Konrektorin lädt die PM regelmäßig, mindestens einmal pro Halbjahr zu 
einem Informationsaustausch ein. Die dargestellte Praxis des 
Vertretungsunterrichts wird jährlich in einer Dienstbesprechung auf ihre 
Effektivität überprüft. Eine Rückmeldung von Schülern erfolgt durch den 
Schülerrat, die der Eltern durch den Schulelternrat und durch die 
stattfindenden SEIS Befragungen. 


